
136 Generalversammlung – Einundfünfzigste Tagung

sowie Kenntnis nehmendvon der Rückverlegung der 6. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
israelischen Armee aus sechs Städten im Westjordanland, auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung

besorgtüber die anhaltende Verletzung der Menschenrech-
te des palästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht 83. Plenarsitzung
Israel, insbesondere über die Anwendung der kollektiven 13. Dezember 1996
Bestrafung, die Abriegelung von Gebieten, die Annexion und
die Errichtung von Siedlungen, sowie über die Maßnahmen,
die Israel nach wie vor zur Änderung des Rechtsstatus, der
geographischen Beschaffenheit und der demographischen
Zusammensetzung des besetzten palästinensischen Gebiets
einschließlich Jerusalems ergreift, nach Behandlungder Berichte des Sonderausschusses zur

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis insbesondereüber
die Abriegelung des besetzten palästinensischen Gebiets ein-
schließlich Jerusalems durch die israelischen Behörden, was
die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern verhindert zutiefst besorgtdarüber, daß sich der seit 1967 besetzte
und große wirtschaftliche und soziale Härten verursacht und syrische Golan weiter unter israelischer militärischer Beset-
gegen das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum zung befindet,
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten und die zwischen
den beiden Seiten geschlossenen Abkommen verstößt,

überzeugtvon der positiven Wirkung einer vorübergehen-
den internationalen beziehungsweise ausländischen Präsenz insowie unter Hinweisauf ihre früheren einschlägigen
dem besetzten palästinensischen Gebiet auf die Sicherheit und Resolutionen, zuletzt Resolution 50/29 D vom 6. Dezember
den Schutz des palästinensischen Volkes, 1995,

denjenigen Ländernihren Dankfür ihren positiven Beitrag nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs vom
bekundend, die sich an der Vorübergehenden internationalen 17. Oktober 1996 ,
Präsenz in Hebron beteiligt haben,

überzeugtvon der Notwendigkeit der vollinhaltlichen nen, in denen sie Israel unter anderem aufgefordert hat, seine
Durchführung der Resolutionen 904 (1994) und 1073 (1996) Besetzung der arabischen Gebiete zu beenden,
des Sicherheitsrats,

1. stellt fest, daß alle Maßnahmen, welche die Besat- vom 14. Dezember 1981bekräftigend, den besetzten syrischen
zungsmacht Israel in dem besetzten Gebiet einschließlich Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner
Jerusalems unter Verletzung der einschlägigen Bestimmungen Verwaltung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion
des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze dieses Gebiets geführt hat,
von Zivilpersonen in Kriegszeiten und unter Zuwiderhand-62

lung gegen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats
ergriffen hat, unrechtmäßig sind und keine Gültigkeit besitzen
und daß diese Maßnahmen sofort einzustellen sind;

2. verlangt, daß die Besatzungsmacht alle Praktiken und
Handlungen unterläßt, die die Menschenrechte des palästinen-
sischen Volkes verletzen;

3. fordertdie sofortige Beendigung der Abriegelung und
die Gewährleistung der Bewegungsfreiheit für Personen und
Güter innerhalb des palästinensischen Gebiets und mit der
Außenwelt, im Einklang mit dem Völkerrecht und den
geschlossenen Abkommen;

4. fordert die Besatzungsmacht Israelauf, im Einklang
mit den geschlossenen Abkommen die Freilassung aller noch
willkürlich in Haft oder in Strafgefangenschaft befindlichen
Palästinenser zu beschleunigen;

5. fordert die Besatzungsmacht Israelauf, bis zur
Ausdehnung der Regelungen betreffend die Selbstregierung
auf das übrige besetzte Gebiet alle Grundfreiheiten des
palästinensischen Volkes vollständig zu achten;

dieser Resolution Bericht zu erstatten.

51/135. Der besetzte syrische Golan

Die Generalversammlung,

Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebieten beeinträchtigen ,64

unter Hinweisauf die Resolution 497 (1981) des Si-
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981,

65

unter Hinweisauf ihre früheren einschlägigen Resolutio-

erneutdie Unrechtmäßigkeit des israelischen Beschlusses

erneut erklärend, daß der gewaltsame Gebietserwerb nach
der Charta der Vereinten Nationen unzulässig ist,

sowie erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,66

eingedenkder Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats
vom 14. Juni 1967,

mit Genugtuungüber die Einberufung der Friedens-
konferenz über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage
der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,
die die Verwirklichung eines gerechten, umfassenden und
dauerhaften Friedens zum Ziel haben, und nachdrücklich
darauf hinweisend, daß rasche Fortschritte bei allen bilateralen
Verhandlungen notwendig sind,

Siehe A/51/99/Add.2 und 3.64

A/51/518.65
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1. fordert die Besatzungsmacht Israelauf, den ein- mit Genugtuungüber die Erklärung des Präsidenten des
schlägigen Resolutionen über den besetzten syrischen Go- Sicherheitsrats vom 28. März 1996 über die Regelungen
lan Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) betreffend die Verbesserung der Konsultation und des Infor-
des Sicherheitsrats, worin der Rat unter anderem beschlossen mationsaustauschs mit den truppenstellenden Ländern ,
hat, daß der Beschluß Israels, den besetzten syrischen Golan
seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung
zu unterstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche
Wirkung ist, und verlangt hat, daß die Besatzungsmacht Israel
ihren Beschluß umgehend rückgängig macht;

2. fordertIsraelaußerdem auf, die Änderung des äußeren überzeugtdavon, daß die Vereinten Nationen ihre Fähig-
Erscheinungsbildes, der demographischen Zusammensetzung, keiten auf dem Gebiet der Friedenssicherung weiter verbessern
der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des besetzten und die Wirksamkeit und Effizienz der Dislozierung ihrer
syrischen Golan und insbesondere die Errichtung von Sied- Friedenssicherungsmissionen erhöhen müssen,
lungen zu unterlassen;

3. stellt fest, daß alle bisherigen oder künftigen Organisation zur Friedenssicherung leisten,
Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -hand-
lungen der Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des
Erscheinungsbildes und des Rechtsstatus des besetzten
syrischen Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine
flagrante Verletzung des Völkerrechts und des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten darstellen und keinerlei Rechtswirkung66

haben;

4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den
syrischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die
israelische Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise
aufzuzwingen, und von seinen gegen die Bevölkerung des
besetzten syrischen Golan gerichteten Unterdrückungsmaß-
nahmen abzulassen;

5. mißbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten durch Israel;

6. fordert die Mitgliedstaatenerneut auf, keine der
genannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und
-handlungen anzuerkennen;

7. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

83. Plenarsitzung
13. Dezember 1996

51/136. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des
Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsätze

Die Generalversammlung, die in künftigen Jahren Truppen für die Friedenssicherungsein-

unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom
18. Februar 1965 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

insbesondere unter Hinweisauf ihre Resolution 50/30 vom
6. Dezember 1995,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen ,67

68

bekräftigend, daß die Anstrengungen der Vereinten Na-
tionen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, namentlich
auch durch ihre Friedenssicherungseinsätze, unverzichtbar
sind,

in Anbetrachtdes Beitrags, den alle Mitgliedstaaten der

Kenntnis davon nehmend, daß zahlreiche Mitgliedstaaten,
namentlich auch truppenstellende Staaten, Interesse daran
bekundet haben, zur Arbeit des Sonderausschusses für Frie-
denssicherungseinsätze beizutragen,

eingedenkder ständigen Notwendigkeit, die Arbeit des
Sonderausschusses effizient zu erhalten und ihre Wirksamkeit
zu steigern,

1. begrüßtden Bericht des Sonderausschusses für Frie-
denssicherungseinsätze ;69

2. schließt sichden Vorschlägen, Empfehlungen und
Schlußfolgerungen des Sonderausschussesan, die in den
Ziffern 29 bis 85 seines Berichts enthalten sind;

3. fordert die Mitgliedstaaten, das Sekretariat und die
zuständigen Organe der Vereinten Nationennachdrücklich auf,
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vor-
schläge, Empfehlungen und Schlußfolgerungen des Sonderaus-
schusses umzusetzen;

4. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Sonderaus-
schusses im Einklang mit den in seinem Bericht enthaltenen
Bestimmungen zu erhöhen; diejenigen Mitgliedstaaten, die
Truppen für Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Natio-
nen gestellt haben oder noch stellen, und diejenigen, die als
Beobachter an der Tagung 1996 des Sonderausschusses teil-
genommen haben, sollen auf schriftlichen Antrag an den
Vorsitzenden des Ausschusses auf der Tagung 1997 Ausschuß-
mitglieder werden;

5. beschließt außerdem, daß diejenigen Mitgliedstaaten,

sätze der Vereinten Nationen stellen oder sich künftig für drei
aufeinanderfolgende Jahre als Beobachter an der Arbeit des
Sonderausschusses beteiligen, aufschriftlichen Antrag an den
Vorsitzenden des Ausschusses auf der darauffolgenden Aus-
schußtagung Mitglieder werden sollen;
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